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sangen, wie Barblan erzihlt, die vereinigten Chore die von Held
auf diesen Anlafl komponierte Kantate ,,Festfreude®. Nach dem
Vortrag wurde der Komponist von den Sangern hervorgerufen.
Er wollte zur Sidngergemeinde sprechen, konnte aber vor Er-
griffenheit die Sprache nicht finden. Er brachte nur die Worte
iber die Lippen: ,,Singet, Singet ! Diese Worte hatte er sicher-
lich auch den Sangern auf der Iestspielbiihne zugerufen. Und
mit dem alten Prof. Held mochte man in alle Dérfer und Téler
unseres Landes hinein- und 1iiber die Grenzen hinausrufen :
,oinget, singet! Singet vor allem auch dann und wann jene er-
greifenden Chore aus der Calvenmusik, auf dall diese Worte und
diese Klange fiir jede Generation unseres Volkes eine unversieg-
bare Quelle reiner, edler Vaterlandsliebe sein und bleiben mogen !*
Das wire unser Wunsch bei der Erinnerung an jene unvergel3-
lichen Tagc der Calvenfeier, die uns auch das unvergleichliche
Festspiel geschenkt haben. Die Schopfer desselben, die Herren
Dr. M. Biihler, Georg Luck und Ofto Barblan, haben vollen An-
spruch aut das stolze Wort, das unser bilindnerischer National-
dichter Lemnius vor goo Jahren an den Schluf3 seiner ,,Rhae-
teis** gesetzt hat:

,,Ratisches Land, o mein Heimatland,
Durch die Jahrhunderte trag ich den Ruhm deines Namens.*

Der franzosische Gesandte Castion und sein Versuch,
die Herrschaft Haldenstein den VIl Orten in die Hande
zu spielen.

Von Rektor Dr. C. Jecklin, Chur.

Das SchloBl Haldenstein galt seinerzeit als ein Werk, wert
der Bewunderung; Campelll nennt es magnificentissimam non
tam arcem, quam quasi regiam aulam, nicht so sehr eine aullerst
prachtige Burg, als vielmehr ein konigliches Schlof, fiir alle
Zukunft sehenswert; und Caspar Bruschius in ,,de omnibus Ger-
maniae episcopatibus® I2 hat dem Schloff und dessen Erbauer
nach damals beliebter Mode ein Chronostichon gewidmet, d. h.

1 Topogr T74.
2 S. 30b.
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ein lateinisches Gedicht, in dem die Zahlenwert darstellenden
Buchstaben addiert die Jahrzahl der Erbauung (1548) ergeben:

Pendentis petrae has sibi Castilioneus aedes
Pro tota struxit posteritate sua.
Francisci in Raetis orator regis et heros,
Fortuna, claris rebus et ense potens.
was C. v. Flugi folgendermalen verdeutscht hat:
Castilion lie hiter am Haldensteine die3 Schlof3 sich,
Kindern und Kindeskind eine Behausung erbaun.
Konig Franzens Gesandter in Réitien war er, ein tapfrer
Held, durch Glickes Gunst maéachtig und Taten bertihmt.?

Diesem Ritter Johann Jakob von Castilion oder richtiger
Castion mochte ich Sie bitten, fiir einige Augenblicke Thre Auf-
merksamkeit zu schenken, da er in einer heftig bewegten Zeit
der diplomatische Vertreter Frankreichs beil den Dreil Binden
war, und besonders auch deswegen, weil von ihm der Versuch
unternommen wurde, die Freiherrschaft Haldenstein den VII
alten Orten (ohne Bern) in die Hande zu spiclen.

Seine Wirksamkeit in Biinden fiel in einc unruhige Zeit:
nicht nur die duBere Politik Graubiindens machte thm mancher-
lei Schwierigkeiten, fast mehr noch muf3te er sich darum be-
mihen, die mneren Kampfe beizulegen.

Ich habe in cinem fritheren Vortragt iiber den AbschluB der
ersten IFreundschafts- und Soldvertrage zwischen den III Biinden
und der franzosischen Krone gehandelt. Ich habe damals nach-
gewlesen, dal ein erster Vertrag im Jahre 1496 zustande kam,
durch den Biinden unter gleichen Bedingungen in das Bindnis
mit den eidgendssischen Orten aufgenommen wurde, und zwar
als eir Ort gerechnet; daBl 1509 mit Ludwig XII. dieses Bilind-
nis erneuert wurde, mit der Abdnderung, daB fiir die Jahrgelder
die Biinde als drei Orte gerechnet wiirden; dafl die III Biinde
im Jahre 1516 mit den Eidgenossen in den Ewigen Frieden mit
Frankreich aufgenommen wurden, der das bisherige Verhiltnis
bestatigte.

Wie dann 1521 ein neuer Bindnisvertrag mit Franz I. ab-
geschlossen wurde (Ziirich hielt sich bekanntlich davon fern),
da wurde der fiir Graubiinden giinstige Vorbehalt, fiir drei Orte

3 Campell, herausg. von Mohr, 75.
* Jahresber. der Hist.-antiq. Ges. 1921.
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gerechnet zu werden, stillschweigend beseitigt, trotzdem aber die
Urkunde vom Landrichter des Oberen Bundes in Glarus be-
siegelt. Allein die beiden anderen Biinde bestanden auf ihrem
fritheren Rechte, so dall Franz I. sich fiigen und eine erganzende
Erklirung abgeben muBte, daB die III Biinde sowohl mit der
Jahrespension, wie mit der Kriegshilfe an Geschiitz und Glenen
(Lanzenreitern) fiir drei Orte gerechnet werden sollten. Erst
dann siegelten auch der Gotteshaus- und Zehngerichtenbund
(1523).

In den darauffolgenden Jahren wuchs aber auch in Biinden
in weiten Kreisen, ohne Zweifel auch unter dem Einflufl von
Ziirich, das in einer Volksabstimmung zu Stadt und Land jede
Teilnahme an Soldvertridgen abgelehnt hatte, die Abneigung
gegen alle auslindischen Kriegsdienste immer mehr.

Castions Vorgianger, Geoffroy Tavels, Herr de Grangis, der
Frankreichs Interessen in Biinden in den Jahren 1525—1531 zu
vertreten hatte, fiel in den Kdmpfen zwischen Frankreich und
Osterreich, zwischen Franz I. und Karl V., die doppelte Auf-
gabe zu, einerseits von Chur, also von einem gegen Osterreich
welt vorgeschobenen Posten aus, die Bewegungen und Vorgange
in Feindesland zu beobachten und zu melden, anderseits das
Biundnis zwischen Irankreich und den III Biinden aufrecht zu
erhalten, und zwar mit AusschluB3 jedes anderen Bilindnisses, und
damit zugleich die Alpeniiberginge fiir franzosische Truppen
frei zu erhalten und sie jeder feindlichen Macht zu verschlieBen.
Die Schwierigkeiten, die sich ithm in den Weg stellten, waren
nicht gering. Nicht nur setzte Osterreich-Spanien alles daran,
um Frankreichs Absichten in Biinden zu durchkreuzen, drohte
es insbesondere mit seiner furchtbarsten Waffe, einer Verkehrs-
sperre ; auch der Zehngerichtenbund, der von dieser MafBregel
am empfindlichsten betroffen wurde, wurde schwierig, und die
Pradikanten erkldrten sich, dem Beispiel Ziirichs folgend, gegen
jedes, also auch gegen ein franzosisches Biindnis. Der ecinfluf3-.
reiche Parteifithrer Dietegen Salis, der auf die Osterreichische
Seite iibergetreten war, drohte sogar, deutschen und Biindner
Truppen den Durchzug nach Italien zu erméglichen. Die Stim-

5 I'ir das Folgende siehe besonders Rott, Histoire de la repré-
sentation diplomatique de la France auprés des cantons suisses I.,
und Rott, Inventaire sommaire I.
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mung in Biinden wurde noch schwieriger, weil die franzosischen
Jahrgelder nur unregelmaBig einliefen.

Daher mufdte der Gesandte alles anwenden, um seiner Auf-
gabe gerecht zu werden. ,,Wenn Sie mir*, schreibt Grangis ein-
mal dem Konig, ,,lhre Geschifte hier empfehlen, so versichere
ich Sie, daB es dessen nicht bedarf; denn ich denke Tag und
Nacht nur daran; und wire es, um das Paradies oder 10000
Taler Rente zu gewinnen, so wiirde und kénnte ich nicht mehr
tun, als ich in IThrem Dienste tue, wie ich es auch immer tun
werde, solange mir Leben im Leibe bleibt.*

Wenn es ihm trotz aller Schwierigkeiten gelang, das 1521
zwischen Frankreich und den III Biinden, im Anschlu3 an das
mit den Eidgenossen abgeschlossene, Biindnis ungeschmailert
aufrecht zu erhalten, so hatte er es, auler seiner Umsicht und
rastlosen Tatigkeit, wie er sagt, hauptsdchlich dem Umstande zu-
zuschreiben, daB er sich um den Frieden mit dem Kastellan von
Musso grole Verdienste erworben hatte, die ihm unvergessen
blieben.

Als Grangis mit Anfang 1531 (oder schon Ende 1530) Grau-
biinden verlieB, glaubte der Ko6nig Franz, auf eine regelmifige
Vertretung daselbst verzichten zu konnen. Es sollte sich aber
bald zeigen, daB hier die Sparsamkeit iibel angebracht war. Die
Abwesenheit eines franzosischen Gesandten in den ritischen
Landen benutzte der Gegner, um seine Stellung zu verbessern.
Und besonders, nachdem Karl V. dauernd in den Besitz der
Lombardei gelangt war (1535), war er ernstlich darauf bedacht,
sich die Verbindung zwischen den Osterreichischen und vorder-
Osterreichischen Erblanden und den italienischen Besitzungen
iiber die Blindnerpisse zu sichern.

So entschloB sich der Koénig im Jahre 1536, wieder einen
standigen Vertreter nach Graubiinden zu schicken, und wihlte
dazu einen mailandischen Edelmann, Gian Giacomo de Castion,
oder wie er hie und da genannt wurde, Castiglione. Sein erster
Aufenthalt in Biinden fallt in die Jahre 1536 bis Oktober 1539,
ein zweiter erfolgte vom April 1541 bis Mai 1544, ein dritter
vom Oktober 1544 bis zu seinem Tode 1553; er hat also mit
kurzen Unterbrechungen Frankreichs Interessen widhrend sieb-
zehn Jahren in Bilinden verfochten.

Aber auch ihm wurde seine Aufgabe nicht leicht gemacht.
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Diejenigen patriotisch gesinnten Mianner, die alle ausldndischen
Kriegsdienste bekampften, gewannen im Stadtrat von Chur 1538
die Oberhand, so daf3 dieser an alle Gemeinden des Gotteshaus-
bundes ein von warmem vaterlandischem Sinn getragenes Schrei-
ben richtete, das ich frither schon besprochen habe®, worin das
Verderbliche des Pensionenwesens und des Reislaufens geschil-
dert wurde, und fiinf Jahre spater verlangte eine Eingabe ctlicher
Churer Birger geradezu die Entfernung der fremden Gesandten
aus der Stadt (Castion!), deren Anwesenheit nur Parteiung
unter der Burgerschaft hervorrufe.

Freilich vermochten sich diese wohlgemeinten Bestrebungen
~nicht durchzusetzen; die Armut des ILandes, der Mangel an
lohnender Beschiftigung fir die heranwachsende Jungmann-
schaft einerseits, anderseits das Interesse der Machthaber an den
Pensionen und der Offiziere aus den vornehmeren Familien am
Fortbestand des Fremdendienstes tberwogen immer wieder.

Solange Franz 1. lebte, blieb der 1521 mit ithm abgeschlos-
sene Soldvertrag bestchen. Da er nun am 31. Marz 1547, noch
nicht se Jahre alt, starb, lief der Vertrag drei Jahre nach seinem
Tode, also mit 1550, ab. Dall es unter den obwaltenden Um-
standen grofBe Miihe kosten wiirde, ihn zu erneuern, konnte sich
der Gesandte Castion unmoglich verhehlen.

Zuniachst begann das politische und — finanzielle Rinke-
spiel freilich nicht in Chur, Ilanz und Davos, sondern an den
eidgendssischen Tagsatzungen: dald da das franzdsische Geld
eine entscheidende Rolle spielte (wie iibrigens auch an unseren
Bundstagen ) ist nur zu wahr. Wir wissen jetzt, daf3 die franzo-
sischen Diplomaten mit einigen einfluBreichen Staatsmdnnern
einen Akkord abgeschlossen hatten, worin sich diese verpflich-
teten, den Biindnisvertrag zur Annahme zu bringen, gegen Zah-
lung von 235000 Kronen, zahlbar nach Genehmigung des Ver-
trages. Und so unverhiillt wurde dieser Handel betrieben, dabB
die Unternehmer die Hilfe ihrer Gerichte in Anspruch zu nehmen
drohten, als die Gesandten ihre Auffassung vom Vertrag be-
streiten wollten.

Schwierigkeiten erhoben sich trotzdem: der Nachfolger
Franz I., Heinrich II., verlangte, mehrere Bestimmungen des
bisherigen Vertrages abzuidndern. Bisher hatten die Eidgenossen

6 's—.ijahresber. der Hist.-antig. Ges. 1921, S. 174.
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das Recht, im Falle sie selbst in ithrem Lande angegriffen wiir-
den, die im franzésischen Solde stehenden Truppen heimzurufen
und vom Konig eine Unterstiitzung von Lanzenreitern, Geschiitz
und Geld zu verlangen; von nun an sollte das nur geschehen
diirfen, wenn diec Schweizer durch ecine grofie Heeresmacht an-
gegriffen wirden. Auflerdem sollte der neue Vertrag noch zehn
Jahre iiber des neuen Konigs Tod hinaus dauern. Aber viel be-
denklicher als das war ein anderes Begehren: die Eidgenossen
sollten sich nicht blofl zum Schutz der gegenwirtigen Besit-
zungen des Konigs gegen jeden Angriff verpflichten, mit Ein-
schlufy des Herzogtums Savoyen, das seit zwolf Jahren an Frank-
reich gekommen war ; sondern sie sollten sich verbindlich machen,
Seiner Majestat die Lander zuriickzuerobern, die einstmals zu
Frankreich gehort hatten: das Herzogtum Mailand, die Graf-
schaft Asti, die Herrschaft Genua und die Stadte Boulogne und
Calais. Allenfalls wollte sich der Konig begniigen, wenn sie ithm
zur Eroberung von Boulogne und Calais und zur Verfeidigung
der italienischen Besitzungen behilflich wiren. |

Auf die Einzelheiten der Verhandlungen kann ich hier nicht
eingchen, so interessant sie sind; sie finden sich eingehend dar-
gestellt bel Rott, Histoire de la Représentation Diplomatique de
la I'rance aupres des Cantons Suisses, I, 447 ff. Der Konig be-
gniigte sich schlieBlich, seine erwahnten heruntergesetzten For-
derungen durchzusetzen und den Vertrag auf Lebenszeit und finf
Jahre dariiber abzuschliefien.

Graubiinden hatte sich auf den Tagsatzungen, auf denen
iber den Vertrag mit Frankreich verhandelt wurde, nicht ver-
treten lassen und hatte sich damit begniigt, sich iiber die dort
gefaBBten Beschliisse Bericht erstatten zu lassen. Hier in Biinden
waren die Gegensitze der sich bekimpfenden Parteien vielleicht
noch ausgesprochener als bei den helvetischen Bundesgenossen.
Castions Hauptaufgabe muBte hier sein, diese Parteikdmpfe nach
Méglichkeit zu dampfen, um eine Annahme des Vertrages zu
erlangen. Die III Biinde, sehr eifersiichtig auf ihre Unabhingig-
keit, hatten es, wie Castion dem Konig berichtete, sehr iibel
empfunden, daB sie im Frieden von Crépy (der den Kriegen
zwischen Franz I. und Karl V. ein Ende machte) nicht ausdriick-
lich als Verbiindete Frankreichs aufgefiihrt worden waren, son-
dern nur unter den ,Treize Cantons des Ligues. Immerhin
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nahmen sie es offenbar mit Genugtuung an, als Heinrich II. sie
mit den Eidgenossen bat, bei der Taufe seiner jiingsten Tochter
Claudia Patenstelle zu vertreten.

Als dann aber die Verhandlungen iiber den franzosischen
Vertrag zum AbschluB gelangten, da brachen die Leidenschaften
wieder los. Am 7. Juni 1549 erkliarte die Tagsatzung dic Ver-
einigung filir angenommen, und die Boten von Solothurn er-
hielten Auftrag, von Ort zu Ort zu reisen, um die Briefe zu
siegeln.

Die Boten der III Biinde versammelten sich am 17. Juli in
Ilanz. Was dort alles vorgegangen ist, das berichtet uns kein
Protokoll und keine Chronik; aber es mul} ein beispiellos stiir-
mischer Bundstag gewesen sein. Die Gegner des franzdsischen
Vertrages beriefen sich auf den Pensionerbrief, in dem (1500)
die III Biinde in der feierlichsten Form und unter Androhung
der Strafe fiir Ehrlose und Eidbriichige jede Annahme von Jahr-
geldern, Dienstgeldern, Mustergeldern (Werbegeldern), Pro-
visionen oder irgendeiner Schenkung von einem auslindischen
und fremden Konig, Fiirsten oder Herrn verboten hatten. Aber was
kiimmerter sich diese ,,Kronenfresser‘, diese ,,GroBhansen‘’ um
ein Landesgesetz! Sie entwanden ihren Gegnern das ehrwiirdige
Pergament und rissen es in Stiicke. Darauf beschlof der Bunds-
tag, dem Konig fiir seine bewiesene Gunst und dem Herrn Ge-
sandten fiir seine groBe Miihe zu danken und die Vereinigung
anzunehmen ! Die drei Haupter erhielten Auftrag, im Namen der
IIT Biinde zu siegeln und sich zu diesem Zweck nach Baden zu
begeben.

Ohne allen Zweifel war der Dank, den die Franzosenfreunde
durch den Bundstag dem franzésischen Gesandten Castion aus-
sprechen lieBen, wohl verdient: er war seit 1544 mit geringen
Unterbrechungen im Lande anwesend, reiste von einem Bunds-
tag zum andern, konferierte mit den mabBgebenden Personlich-
keiten und spendete das Geld, darunter auch die Summen, die
ihm die franzosischen Gesandten bei der Eidgenossenschaft zu-
kommen lieBen, um die Widerstande zu iiberwinden.

So war es ihm anscheinend doch gelungen, die Sache zu
elnem guten Ende zu fiihren. Die Bundeshiupter reisten nach
Baden, um die Vereinung zu besiegeln, und Castion konnte frei
aufatmen. Allein {iber diesem Vertrag schien ein Unstern zu
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walten ; auf der Heimreise kam der Landrichter Gaudenz von
Lombris bei einem Sturm, der sich auf dem Ziirchersee erhob,
ums Leben, wihrend die beiden anderen, der Burgermeister
L. Heim und der Bundslandammann Joh. Guler eben noch mit
dem Leben davonkamen. Dieser Sturm war aber gewissermalen
nur das Vorzeichen eines schlimmeren Sturmes, der sich im
Biindnervolke erhob. Der Widerstand, der am Ilanzer Bunds-
tag nur durch Gewalt und Ungesetzlichkeit unterdriickt worden
war, breitete sich im Volke immer mehr aus, besonders im Zehn-
gerichtenbund, der mehr zu Osterreich als zu Frankreich hin-
neigte, nicht aus angeborner Liebe zum Erzhaus, sondern weil
er von einem feindlichen Osterreich am meisten zu fiirchten
hatte.

An der Vereinung mit Frankreich fand man, im Vergleich
zu den fritheren Vertrdgen, mancherlei auszusetzen: namentlich
nahm man daran Anstofl, dafl Savoyen und Piemont zu dem
franzosischen Gebiet gezidhlt wurden und dafl dem Konig der
Titel eines Herzogs von Mailand beigelegt werden sollte, weil
man sich dadurch mit dem Herzog von Savoyen und namentlich
mit dem Kaiser zu verfeinden Gefahr lief. Man behauptete offen,
es sei beim Abschlufl und bei der Besiegelung nicht mit rechten
Dingen zugegangen, die franzgsische Vereinung sei nicht so ver-
schrieben worden, wie man dem Volke vorgegeben. Insbesondere
war man dariiber erbost, dall der Konig sich weigerte, mit den
IIT Biinden ecinen besonderen Vertrag abzuschlieBen.

Der allgemeine Unwille wandte sich besonders gegen Castion
personlich, den man der Doppelzlingigkeit beschuldigte; ja er
war sogar personlichen Gefahren ausgesetzt; dreimal wurde er,
wie einer seiner Nachfolger berichtet, in seiner Wohnung {iber-
fallen. Indessen lag die Schuld doch wohl mehr am Kénig, der
seinen Gesandten den bestimmten Auftrag iibergeben hatte, nur
einen fiir alle eidgendssischen Orte einheitlichen Vertrag abzu-
schlieBen, ohne zu mehren noch zu mindern.

Als nun Castion sah, daB im ganzen Lande die Unruhe und
der allgemeine Unwille zunahm, so daB der Bestand des Ver-
trages ernstlich gefdhrdet war, entschloB er sich im Januar
1550, selbst nach Paris zu reisen, um den Kénig iiber die be-
denkliche Lage in Biinden aufzukliren und ihn woméglich zum
Einlenken zu bewegen.
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Wahrend er von Biinden abwesend war, entlud sich iiber
die Anhidnger der franzosischen Partel das Unwetter auf dem
Strafgericht zu Davos, von dem ich frither einmal gesprochen
habe, dessen Urteile dann freilich, wie das in unserer Landes-
geschichte oft vorkommt, wo das Pendel der Volksleidenschaft
seine regelmifBigen Schwingungen macht, auf einem spiteren
Strafgericht zum gréBten Teil wieder aufgehoben wurden.

Zu diesem duberst heftigen Streit kam um die gleiche Zeit
noch ein weiterer, der mit der Erncuerung der franzosischen
Vereinung wenigstens dublerlich insofern zusammenhing, als er
dadurch zum Ausbruch gelangte: der Streit um den Vorrang
zwischen dem Oberen und dem Gotteshausbund und {iiber die
behauptete Zugehorigkeit einiger Gemeinden des Oberen Bundes
zum Gotteshausbund.

In Schillers ,,Wilhelm Tell** erhebt sich bei der Griindung
des neuen Schweizerbundes auf dem Ritli die Frage des Vor-
ranges, die Rosselmann in der Weise 1ost, dall er vorschlagt:
Schwyz soll im Rat, Uri im Felde fithren. Diese Entscheidung
hat nicht der Dichter erfunden, sondern das war Staatsrecht bei
den Schweizern. Welch hohen Wert man im Mittelalter auf die
Ehre des Vorfechtens legte, beweist schon der Schwabenspiegel,
der (Kapitel 31) bestimmt: , Kaiser Karl verléch den Swaben,
swi man umbe des riches nét striten solte, da suln die Swibe
vor allen sprichen striten, und sol sin ir houbetman der herzoge
von Swiaben.** Noch in spaterer Zeit, als nach dem gliicklichen
Ausgang des Schwabenkriegs die Stadt Bascl unter dic Zahl der
cidgendssischen Orte aufgenommen wurde, da empfanden es Frei-
burg und Solothurn als kridnkende Zuriicksetzung, dafl der Ge-
sandte der Rheinstadt tiber den ihren sitzen, vor ihnen den
Sitzungssaal betreten und verlassen sollte.

Ein ebensolcher Streit erhob sich um die Mitte des 16, Jahr-
hunderts zwischen dem Obern und dem Gotteshausbund. Jeder
behauptete, der dltere zu sein, den hoheren Rang beanspruchen
zu dirfen ; jeder wollte die erste Stimme im Rate, die Fihrung
im Kriege haben. Jeder berief sich auf frithere Fille, die zu
seinen Gunsten sprachen; der Obere Bund insbesondere auf
seinen Bundesbrief, dem der Gotteshausbund, obgleich in seinen
Anfangen unzweifelhaft Alter, mnichts gegeniiberzustellen ver-
mochte. Mag uns ein solcher Etikettestreit kleinlich vorkommen,
fiir jene Zeit war er es nicht in dem Male; und daB auch wich-
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tige materielle Interessen dabel ins Spiel kamen, beweisen uns
gerade die unlauteren Machenschaften, die die Unterzeichnung
und Siegelung der franzosischen Vereinung 1521, 1549 und dann
wieder 1663 begleiteten. So beklagten sich denn im Jahre 1550
die Abgeordneten des Obern Bundes vor dem unparteiischen
dritten Bund der Zehn Gerichte, sie hatten den Vertrag mit dem
Konig von Frankreich ,,us geschwindigkeit' durch den Gottes-
hausbund zuerst lassen besiegeln, wihrend es von jeher das Vor-
recht des Oberen Bundes gewesen sel, vorzusiegeln; ferner ge-
hore ithm auch Vorgang, Irag und Vorsitz.

Die Gotteshausboten antworteten darauf, diec Besiegelung
durch ihren Bund vor dem Oberen sei keineswegs nur ,,us ge-
schwindigkeit'* geschehen, das sei ,,zum dickern mal* geschehen ;
sic seien der iltere und groBere Bund. Auf cinem zweited
Rechtstag brachte jeder Bund Beweise fiir seine Behauptung:
der Obere Bund berief sich auf den Bundesbrief von 1524, das
Gotteshaus behauptete, sie hatten vor 32 Jahren vorgesiegelt,
ebenso den Pensionerbrief und spater auch; auch hitten sic in
kurzvergangenen Kriegen dic obersten Hauptleute gehabt.

Einhellig entschied aber der Zehngerichtenbund: daf die
vom Obern Grauen Bund auberhalb des Landes den Vorgang,
Vorsitz und Irage haben sollen; vorsiegeln solle der Bund, wo
diz Tagsatzung ist; wenn sie aber zu Davos ist, abwechselnd der
Obere und Gotteshausbund. Fremde Flrsten und Herren zu
empfangen, steht dem Bund zu, wo die Tagsatzung ist; in der
Heeresaufstellung steht der Obere Bund rechts, das Gotteshaus
in der Mitte, die Gerichte links.

Biindner in der schweizer. Kapuzinerprovinz.

Von Dr. J. J. Simonet, Domsextar, Chur.

Bei den Arbeiten iiber dic katholische Weltgeistlichkeit Grau-
blindens hatten wir anfangs im Sinne, simtliche Seelsorger der
katholischen Pfarreien zu behandeln. Wir muf3ten aber diesen
Plan aufgeben, da er kaum in befriedigender Weise hitte ver-
wirklicht werden konnen. Beil diesen Arbeiten hatten wir ver-
schiedene Angaben gesammelt iiber Biindner, die der schweize-
rischen Kapuzinerprovinz sich angeschlossen und fast ausnahms-
los wenigstens zeitweise auch in Graubilinden gewirkt hatten.



	Der französische Gesandte Castion und sein Versuch, die Herrschaft Haldenstein den VII Orten in die Hände zu spielen

